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wIiesen wird. Vor allem die Kommentie- wurf, den bürgerlichen Kapitalismus
rung der Grundsatzfragen repristinıert stabilisieren, wird ZUT Retourkutsche SC
LU altbekannte Urteile, die be] weıtem wendet: 1elmehr se1 Boff Marx ideo-
nıcht eingehend nachgewiesen werden ogisch gebunden (324 Vor allem aber

dürften die Inhalte des auDens nıchtWI1e das Boff-Kapitel en 1e1 analogıa
entis, eologia glorl1ae, Verharmlosung verkürzt werden das ing WIeEe eine nal-
der ünde, transzendentalphilosophische Selbstrechtfertigung. Am Ende bleibt
Abhängigkeıit, natürliche Theologie, Ideo- VOIl Boff (abgesehen VOoO  — den Überein-
ogisierungsgefahr, Aktivismus, Ethisie- stımmungen mıt Luther) 1Ur der Impuls
rung des auDens, Vermischung Von Po- stehen, auf reale politische Mißstände auf-
ıtık und eligion (alles 294—315) das merksam emacht en 357 aber
Üührt, bel er Berechtigung VON FEınwän- das se1 eben Politik und nıcht Religion)
den Boff, nıcht WITKI1IC: weıter. und da MUSSe unterschiedliche Auffas-

Zur Verdeutlichung se1 auf die Vorwür- SUNSCH geben Entscheiden ist für den
fe ))d  ıe Wahrnehmung des Kontex- V{., da{s Boffs Beobachtungen nıcht In das
tes Sehen)” als erstem chritt Boffs, theologische System eindringen dürfen,
die konkrete Wirklichker und das Wort darum werden sS1e miıt den FEtiketten AaAus

(Gottes miıiteinander vermitteln, verwle-
sen. Boff betont, da{s solche Wahrneh- sprechend abgelegt.

der Dogmengeschichte versehen und ent-

INUNS wissenschaftlich erfolgen musse,
möglichst verhindern, dafß Vorur- Volker Stümke

teile die Wirklichkeitsanalyse verfalschen.
Vf. WUT zunächst, eine „Erhebung
des Kontextes“ durchaus ıne positiıve
Funktion habe als „praeparatio evangelı- Als Frieden mögliıch 45() re Augs-
ca .  «“ Doch gelte, da{fß die Aufgabe der Kon- burger Religionsfrieden. Regensburg:
textualisierung » VOIN Kriterium des Wor- chnell Steiner 2005, 688 Seliten.
tes Gottes her in selner sachlichen Vor- SBN- 749X
und Überordnung gegenüber dem Kriıte-
r1um der Kontextualität vollzogen WEelI- Ausstellungskataloge partızıpleren den
den  Da mMmUsse Damıt ordert Vf. ıne tärken und Schwächen ıner Ausstellung,
theologische Voreingenommenheit schon en aber zugleic! eıne bleibende edeu-
bei der Wahrnehmung der Wirklichkern tung. Dies gilt auch für den Band, der die
und nıcht (wie Bo{f) 1Ur bei ihrer eur- Ausstellung ZU Augsburger Religionsirie-
teilung. Siıcher besteht ımmer die Gefahr den dokumentiert, dıe 2005 axımılı-
einer verzerrtiten Wahrnehmung, aber ugsburg stattfand. Auf
mufß diese Gefahr nıcht auc. Von Luther Aufsätze F 19—293) o1g ine Beschreibung
her) UrCcC die Vernunft bearbeitet WeI- aller Exponate die auch über
den? Ist nicht die Theologie auf die WIis- die Ausstellung hiınaus eine' wahre Fund-
senschaften angewlesen, nıcht ın der grube für die Beschäftigung mıiıt dem eit-
Weltwahrnehmung sel 0S betriebsblind, alter der Konfessionalisierung ist.
se1 ZUT Ideologie verführt werden? Der Augsburger Religionsfriede wird

Zu eıner kritischen Wahrnehmung LU- nıcht isoliert betrachtet, sondern in die Ge-
schichte der en Neuzeıt (breit 1n derthers gelangt Vf. nıcht; Boff ist kein Ge-

sprächspartner, sondern wird ZU) Ange- Einführung Von Heınz Schilling) eingeord-
klagten. wWEe] kritische Anfragen die net und mıt „Lösungen” der konfessionel-
utherısche Theologie werden notiert und len Frage in anderen Staaten verglichen
sofort zurückgewiesen. Der Ideologievor- 7—40| Wird die Linie bis ZUWest-
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wurf, den bürgerlichen Kapitalismus zu 
stabilisieren, wird zur Retourkutsche ge- 
wendet: Vielmehr sei Boff an Marx ideo- 
logisch gebunden (324 f). Vor allem aber 
dürften die Inhalte des Glaubens nicht 
verkürzt werden -  das klingt wie eine nai- 
ve Selbstrechtfertigung. Am Ende bleibt 
von Boff (abgesehen von den Überein- 
Stimmungen m it Luther) nur der Impuls 
stehen, auf reale politische Mißstände auf- 
merksam gemacht zu haben (357 f) -  aber 
das sei eben Politik (und nicht Religion) 
und da müsse es unterschiedliche Auffas- 
sungen geben. Entscheidend ist für den  
Vf., daß Boffs Beobachtungen nicht in das 
theologische System eindringen dürfen, 
darum werden sie mit den Etiketten aus 
der D ogm engeschichte versehen und ent- 
sprechend abgelegt.

Volker Stümke

Als Frieden m öglich war. 450 Jahre Augs- 
Bürger Religionsfrieden. Regensburg: 
Schnell + Steiner 2005, 688 Seiten. -  
ISBN 3-7954-1749-X.

Ausstellungskataloge partizipieren an den 
Stärken und Schwächen einer Ausstellung, 
haben aber zugleich eine bleibende Bedeu- 
turig. Dies gilt auch für den Band, der die 
Ausstellung zum Augsburger Religionsfrie- 
den dokumentiert, die 2005 im Maximili- 
anmuseum Augsburg stattfand. Auf 26 
Aufsätze (19 -293) folgt eine Beschreibung 
aller Exponate (297-650), die auch über 
die Ausstellung hinaus eine wahre Fund- 
grübe für die Beschäftigung mit dem Zeit- 
alter der Konfessionalisierung ist.

Der Augsburger Religionsffiede wird 
nicht isoliert betrachtet, sondern in die Ge- 
schichte der frühen Neuzeit (breit in der 
Einführung von Heinz Schilling) eingeord- 
net und mit ״Lösungen“ der konfessionel- 
len Frage in anderen Staaten verglichen 
(377-400). Wird so die Linie bis zum West­

wiesen wird. Vor allem die Kommentie- 
rung der Grundsatzfragen repristiniert 
nur altbekannte Urteile, die bei weitem  
nicht so eingehend nachgewiesen werden 
wie das Boff-Kapitel hoffen ließ: analogía 
entis, theologia gloriae, Verharmlosung 
der Sünde, transzendentalphilosophische 
Abhängigkeit, natürliche Theologie, Ideo- 
logisierungsgefahr, ( Aktivismus, Ethisie- 
rung des Glaubens, Vermischung von Po- 
litik und Religion (alles 2 9 4 -3 1 5 ) -  das 
führt, bei aller Berechtigung von Einwän- 
den gegen Boff, nicht wirklich weiter.

Zur Verdeutlichung sei auf die Vorwür- 
fe gegen ״die W ahrnehmung des Kontex- 
tes (Sehen)“ (305) als erstem Schritt Boffs, 
die konkrete Wirklichkeit und das Wort 
Gottes miteinander zu vermitteln, verwie- 
sen. Boff betont, daß solche Wahrneh- 
mung wissenschaftlich erfolgen müsse, 
um möglichst zu verhindern, daß Vörur- 
teile die Wirklichkeitsanalyse verfälschen. 
Vf. würdigt zunächst, daß eine ״Erhebung 
des Kontextes“ durchaus eine positive 
Funktion habe: als ״praeparatio evangeli- 
ca“. Doch gelte, daß die Aufgabe der Kon- 
textualisierung ״vom  Kriterium des Wor- 
tes Gottes her in seiner sachlichen Vor- 
und Überordnung gegenüber dem Krite- 
rium der Kontextualität vollzogen wer- 
den“ müsse (307). Dam it fordert Vf. eine 
theologische Voreingenomm enheit schon  
bei der W ahrnehmung der Wirklichkeit 
und nicht (wie Boff) nur bei ihrer Beur- 
teilung. Sicher besteht immer die Gefahr 
einer verzerrten W ahrnehmung, aber 
m uß diese Gefahr nicht (auch von Luther 
her) durch die Vernunft bearbeitet wer- 
den? Ist nicht die Theologie auf die Wis- 
senschaften angewiesen, um  nicht in der 
W eltwahrnehmung sei es betriebsblind, 
sei es zur Ideologie verführt zu werden?

Zu einer kritischen Wahrnehmung Lu- 
thers gelangt Vf. nicht; Boff ist kein Ge- 
sprächspartner, sondern wird zum  Ange- 
klagten. Zwei kritische Anfragen an die 
lutherische Theologie werden notiert und  
sofort zurückgewiesen. Der Ideologievor­
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ischen Frieden und darüber hiınaus dauU>S- aup zentralen Thematık DIie ökumen!1-
SCZOSCIH, ekommt die konkrete SC- sche Diskussion der etzten Jahrzehnte hat
SCAI1IC:  1C Entwicklung, die se1t ELW:; geze1gt, WwW1e schwierig 6S ist, ıner „Ein-
1546 ZU. Augsburger Religionsfrieden gC- heit“ zuzustreben, VONN der INan nıcht e1INn-
führt hat, LUTr wen1g, wenig aum. In- mal weıls, welches Gesicht S1IE en soll
struktiv dagegenerund Erläuterungen, und ‚WaL deshalb, weıl der Begriff 99-  IN-

welchen Kontroversen die Umsetzung heit“” Sahz unterschiedliche Interpretatio-
etfw:; des geistlıchen Vorbehalts VOIl 1555 1CH zuläß Je diffuser der Begriff, desto
einzelnen ÖOrten (z.B In Köln oder In Pa- verlockender die Aussıcht, ber vermeınt-
derborn, 548) geführt hat Instruktiv auch, 1C. historische or  er eine Lösung
wI1e eispie! der Reichsstadt ugsburg des TODIemMSs en Dabe1i wiıird
(222 559) Bikonfessionalität samt Restitu- auf solche Theologen des 16 ahrhun-
tionsversuchen behandelt wiırd. derts geschaut, die Je auf ihre Weise und

Gegenüber der Inszenlerung eliner Aus- VON einem vornehmlich humanıstischen
stellung hat eın Katalog nıvellierende Jlen- Interesse geleitet Übereinstimmung
denzen, W3as In einzelnen Fällen ebenso 1mM Glauben rangen. In diesem Werk sind
wohltuend WI1e nötig 1St. SO mußte I11lall 1n beinahe unvermeiıdlich Erasmus
der Ausstellung ıne ampe einem ro- und Melanc  on SOWIEe eher überra-
misch-katholischen Konfessionsbild hıin- schend Johannes Calvıin Die Auswahl ıst
aufschreiten, als se1 damıt das Ziel der reizvoll, deren Begründung indes nıcht bis
SaNzZCH Entwicklung dokumentiert, wäh- 1NSs letzte plausibel.
rend INall 1mM Katalog (409, mıt Ungenau- Die Absicht des Autors, „1N das tuelle
igkeiten der Beschreibung) dieses Bild espräc. über Konsens, Einmütigkeit
ınfach betrachten un: mıiıt dem Wiınds- und Zustimmung 1n der Kirche die Stim-
heimer Konfessionsbild vergleichen des Jahrhunderts einzubringen“
kann: WwWI1e 1 einen Fall die ecclesia trıum- (23), erklärt se1ın methodisches orgehen.
phans, 1mM anderen der gekreuzigte IT15- ach einem relatıv konsequent durchge-
tus 1m Zentrum steht haltenen Schema untersucht bei jedem

Gerade Urc die Möglic.  eit, in Ruhe der dre1 Theologen zunächst dasor
wichtige Exponate AauUus der eıt der Kon- „CONSENSUS”, bevor unter bestimmten
fessionalisierung studieren können, hat systematischen Gesichtspunkten die theo-
der Band sSein eıgenes Recht. logische Bedeutung erulert. Diese Ge-

siıchtspunkte sind U, d.. Konsens und Na-
einhar: Brandt LUr, Konsens und Ehe, Konsens Un

Autorı1tät, ONSsSeNSs und Wahrheıt, KOn-
sCcCMNSs un!: Kirche, Konsens und Heilige
Schrift. diese Aspekte dem Sachverha)

Michael Becht: 1um COMNSECNS tuer]1. In jeder Hinsicht erecht werden und
tudien ZU. Begriff COMNSCNSUS 1im Werk überdies glücklic bezeichnet sind, INas
VonNn Erasmus VON Rotterdam, Phiılıpp einmal dahingestellt bleiben Jedenfalls
Melanc  on und Johannes Calvıin, eröffnen sS1e eın breıtes pektrum, das VCeT-

ünster: Aschendorff 2000, 5858 eutlicht, WI1Ie komplex dıie Thematık 1M
SBN 3-4.02-03808-0) (Reformations- 16 Jahrhundert Wadt und heute 1st. Im

1C auf die aktuelle Diskussion ıst VOIgeschichtliche tudıen und Texte 44)
besonderem Interesse „Konsens und Kır-

Die Freiburger Dissertation widmet sich he  ba denn der CONSECIHNSUS ecclesiae als
eiıner für die Kontroverstheologie des christliches ea verlangt, Nau klä-
Jahrhunderts WI1e für die Theologie über- TCIl, Was unter ‚CONSeNSus” un Was unter

Bücherschau122

haupt zentralen Thematik. Die ökumeni- 
sehe Diskussion der letzten Jahrzehnte hat 
gezeigt, wie schwierig es ist, einer ״Ein- 
heit“ zuzustreben, von der man nicht ein- 
mal weiß, welches Gesicht sie haben soll -  
und zwar deshalb, weil der Begriff ״Ein- 
heit“ ganz unterschiedliche Interpretatio- 
nen zuläßt. Je diffuser der Begriff, desto 
verlockender die Aussicht, über vermeint- 
liehe historische Vorbilder eine Lösung 
des Problems zu finden. Dabei wird gerne 
auf solche Theologen des 16. Jahrhun- 
derts geschaut, die je auf ihre Weise und 
von einem  vornehmlich humanistischen  
Interesse geleitet um  Übereinstimmung  
im  Glauben rangen. In diesem Werk sind  
es -  beinahe unvermeidlich -  Erasmus 
und M elanchthon sowie -  eher überra- 
sehend -  Johannes Calvin. Die Auswahl ist 
reizvoll, deren Begründung indes nicht bis 
ins letzte plausibel.

D ie Absicht des Autors, ״in das aktuelle 
Gespräch über Konsens, Einmütigkeit 
und Zustimmung in der Kirche die Stirn- 
me des 16. Jahrhunderts einzubringen“ 
(23), erklärt sein methodisches Vorgehen. 
Nach einem  relativ konsequent durchge- 
haltenen Schema untersucht B. bei jedem  
der drei Theologen zunächst das Wortfeld 
consensus“, bevor er unter bestimm״ ten  
systematischen Gesichtspunkten die theo- 
logische Bedeutung eruiert. Diese Ge- 
sichtspunkte sind u. a.: Konsens und Na- 
tur, Konsens und Ehe, Konsens und 
Autorität, Konsens und Wahrheit, Kon- 
sens und Kirche, Konsens und Heilige 
Schrift. Ob diese Aspekte dem Sachverhalt 
in jeder Hinsicht gerecht werden und 
überdies glücklich bezeichnet sind, mag 
einmal dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
eröffnen sie ein breites Spektrum, das ver- 
deutlicht, wie komplex die Thematik im  
16. Jahrhundert war -  und heute ist. Im 
Blick auf die aktuelle Diskussion ist von  
besonderem Interesse ״Konsens und Kir- 
che“, denn der consensus ecclesiae als 
christliches Ideal verlangt, genau zu klä- 
ren, was unter ״consensus“ und was unter

fälischen Frieden und darüber hinaus aus- 
gezogen, so bekommt die konkrete ge- 
schichtliche Entwicklung, die seit etwa 
1546 zum Augsburger Religionsflieden ge- 
führt hat, nur wenig, zu wenig Raum. In- 
struktiv dagegen Bilder und Erläuterungen, 
zu welchen Kontroversen die Umsetzung 
etwa des geistlichen Vorbehalts von 1555 an 
einzelnen Orten (z. B. in Köln oder in Pa- 
derborn, 548) geführt hat. Instruktiv auch, 
wie am Beispiel der Reichsstadt Augsburg 
(222. 559) Bikonfessionalität samt Restitu- 
tionsversuchen behandelt wird.

Gegenüber der Inszenierung einer Aus- 
Stellung hat ein Katalog nivellierende Ten- 
denzen, was in einzelnen Fällen ebenso 
w ohltuend wie nötig ist. So m ußte man in 
der Ausstellung eine Rampe zu einem  rö- 
m isch-katholischen Konfessionsbild hin- 
aufschreiten, als sei damit das Ziel der 
ganzen Entwicklung dokumentiert, wäh- 
rend man im Katalog (409, mit Ungenau- 
igkeiten in der Beschreibung) dieses Bild 
einfach betrachten und m it dem W inds- 
heim er Konfessionsbild (427) vergleichen 
kann: w ie im  einen Fall die ecclesia trium- 
phans, im  anderen der gekreuzigte Chris- 
tus im  Zentrum steht.

Gerade durch die Möglichkeit, in Ruhe 
wichtige Exponate aus der Zeit der Koh- 
fessionalisierung studieren zu können, hat 
der Band sein eigenes Recht.

Reinhard Brandt

Michael Becht: Pium consensum  tueri. 
Studien zum Begriff consensus im Werk 
von Erasmus von Rotterdam, Philipp 
M elanchthon und Johannes Calvin, 
Münster: Aschendorff 2000, XIV, 588 S. 
-  ISBN 3-402-03808-0 (Reformations- 
geschichtliche Studien und Texte 144).

D ie Freiburger Dissertation w idm et sich 
einer für die Kontroverstheologie des 16. 
Jahrhunderts wie für die Theologie über­


